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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom 29.6.2016 

zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards zur 

Präzisierung der Angaben, die von Wertpapierfirmen, Marktbetreibern und 
Kreditinstituten zu übermitteln sind 

(Text von Bedeutung für den EWR) 
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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

In Artikel 34 Absatz 8 und Artikel 35 Absatz 11 der Richtlinie über Märkte für 
Finanzinstrumente (Richtlinie 2014/65/EU, MiFID II) wird die Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde (ESMA) ermächtigt, eine umfassende Liste der Angaben zu 
erarbeiten, die Wertpapierfirmen und Kreditinstitute, die ihre Rechte im Rahmen der 
Dienstleistungsfreiheit oder der Niederlassungsfreiheit ausüben, der jeweils zuständigen 
Behörde übermitteln müssen. 

Das Ziel dieser technischen Regulierungsstandards besteht darin, die Klarheit, Sicherheit und 
Vorhersehbarkeit innerhalb des Notifizierungsverfahrens für Wertpapierfirmen zu verbessern 
und das interne Verfahren bei den zuständigen Behörden durch die Nutzung von 
harmonisierten Dokumenten zu vereinfachen. 

Gemäß den Artikeln 10 bis 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur Errichtung der ESMA 
entscheidet die Kommission innerhalb von drei Monaten nach Erhalt des Standardentwurfs, 
ob sie diese annimmt. Auch kann sie den Entwurf der Standards nur teilweise oder mit 
Änderungen annehmen, wenn die Interessen der Union dies erfordern, wobei sie das in diesen 
Artikeln niedergelegte besondere Verfahren berücksichtigt. 

2. KONSULTATIONEN VOR ANNAHME DES RECHTSAKTS 

Gemäß Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 hat die ESMA 
zu dem Entwurf der technischen Regulierungsstandards eine öffentliche Konsultation 
durchgeführt. Zudem hat sie die Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte 
(SMSG), die gemäß Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 eingesetzt wurde, 
aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben. Die SMSG hat beschlossen, aufgrund des 
technischen Charakters der Standards keine Beratung zu diesen Themen zu leisten. 

Der Abschlussbericht der ESMA enthält das Feedback-Statement bezüglich des 
Konsultationspapiers, das eine Auswertung der Antworten auf die Konsultation liefert, 
wesentliche Änderungen beschreibt (oder bestätigt, dass keine wesentlichen Änderungen 
vorgenommen wurden) und die Gründe dafür im Hinblick auf das erhaltene Feedback 
erläutert. 

3. RECHTLICHE ELEMENTE DES DELGIERTEN RECHTSAKTS 

Das Ziel dieser technischen Regulierungsstandards besteht darin, eine umfassende Liste der 
Angaben zu erarbeiten, die Wertpapierfirmen und Kreditinstitute, die ihre Rechte im Rahmen 
der Dienstleistungsfreiheit oder der Niederlassungsfreiheit ausüben, der jeweils zuständigen 
Behörde übermitteln müssen. 

Diese Standards werden innerhalb des Notifizierungsverfahrens im Rahmen des Europäischen 
Passes für Klarheit, Sicherheit und Vorhersehbarkeit sorgen und die Prüfung durch die 
zuständigen Behörden vereinfachen. Eine effektivere Wahrnehmung der Aufsichtsfunktionen 
dient den Wertpapierfirmen, dem Anlegerschutz und der Marktintegrität. Zudem beruhen sie 
im Wesentlichen auf der bestehenden Arbeit der CESR (dem Vorgänger der ESMA) in Bezug 
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auf den Europäischen Pass gemäß MiFID („Protokoll über die Notifizierungen im Rahmen 
des Europäischen Passes gemäß MiFID“). Da keine wesentlichen Änderungen vorgenommen 
wurden, wird daher erwartet, dass durch diese Regelungen keine bedeutenden Kosten 
entstehen. 

In Artikel 1 wird der Anwendungsbereich des delegierten Rechtsakts festgelegt. 

Artikel 2 enthält die für die Zwecke des delegierten Rechtsakts relevanten 
Begriffsbestimmungen.  

In Artikel 3 bis 7 wird festgelegt, welche Angaben Wertpapierfirmen, Marktbetreiber und, 
soweit vorgesehen, Kreditinstitute den zuständigen Behörden ihres Herkunftsmitgliedstaats 
übermitteln sollten, wenn sie in einem anderen Mitgliedstaat Wertpapierdienstleistungen 
bereitstellen oder Anlagetätigkeiten sowie Nebendienstleistungen ausführen bzw. erbringen 
möchten.  

In Artikel 8 ist geregelt, dass die Verordnung am zwanzigsten Tag nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft tritt. 
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom 29.6.2016 

zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards zur 

Präzisierung der Angaben, die von Wertpapierfirmen, Marktbetreibern und 
Kreditinstituten zu übermitteln sind 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 
2002/92/EG und 2011/61/EU1, insbesondere auf Artikel 34 Absatz 8 Unterabsatz 3 und 
Artikel 35 Absatz 11 Unterabsatz 3, 

In Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Damit einheitliche Anforderungen festgelegt werden und Marktteilnehmer von der 
Möglichkeit profitieren können, unionsweit ihre Dienstleistungen zu erbringen, sollte 
festgelegt werden, welche Angaben Wertpapierfirmen, Marktbetreiber und, soweit 
dies gemäß der Richtlinie 2014/65/EU verlangt wird, Kreditinstitute den zuständigen 
Behörden ihres Herkunftsmitgliedstaats übermitteln sollten, wenn sie in einem anderen 
Mitgliedstaat Wertpapierdienstleistungen bereitstellen oder Anlagetätigkeiten sowie 
Nebendienstleistungen ausüben bzw. erbringen möchten.  

(2) Umfang und Inhalt der Angaben, die Wertpapierfirmen, Kreditinstitute oder 
Marktbetreiber, die Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten sowie 
Nebendienstleistungen erbringen möchten, der zuständigen Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaats übermitteln müssen, oder Regelungen zur Vereinfachung des 
Zugangs und des Handels variieren gemäß dem Zweck und der Form der Rechte im 
Rahmen des Europäischen Passes. Aus Gründen der Klarheit ist es daher zweckmäßig, 
die verschiedenen Arten der Notifizierungen im Rahmen des Europäischen Passes für 
die Zwecke dieser Verordnung zu definieren.  

(3) Aus den gleichen Gründen sollte ebenfalls präzisiert werden, welche Angaben 
Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die ein multilaterales Handelssystem („MTF“) 
oder ein organisiertes Handelssystem („OTF“) betreiben, übermitteln sollten, wenn sie 
in einem anderen Mitgliedstaat den Zugang zu und den Handel an solchen Systemen 

                                                 
1 ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=109836&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=109836&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=109836&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/92/EG;Year:2002;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=109836&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=109836&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=109836&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:349&comp=


 

DE 5   DE 

durch Fernnutzer, -mitglieder oder -teilnehmer, die in diesem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassen sind, vereinfachen möchten.  

(4) Die zuständigen Behörden von Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaaten sollten 
aktualisierte Informationen erhalten, falls Angaben einer Notifizierung im Rahmen des 
Europäischen Passes geändert werden, einschließlich jeder Rücknahme oder jedes 
Widerrufs der Zulassung bezüglich der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen 
und der Ausübung von Anlagetätigkeiten. Durch diese Informationen sollte 
sichergestellt werden, dass die zuständigen Behörden in der Lage sind, eine fundierte 
Entscheidung zu treffen, die mit ihren Befugnissen und Zuständigkeiten im Einklang 
steht. 

(5) Änderungen des Namens, der Anschrift und der Kontaktangaben von 
Wertpapierfirmen im Herkunftsmitgliedstaat sind als relevant zu betrachten und 
sollten daher als Notifizierung einer Änderung von Zweigstellendaten oder als 
Notifizierung einer Änderung von Daten des vertraglich gebundenen Vermittlers 
mitgeteilt werden. 

(6) Für die zuständigen Behörden der Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaaten ist es 
wichtig, in Bezug auf die Gefahr der Geldwäsche zusammenzuarbeiten. Diese 
Verordnung und insbesondere die Mitteilung des Geschäftsplans der Wertpapierfirma 
sollten es der zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats erleichtern, die 
Angemessenheit der Systeme und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung durch eine Zweigniederlassung in ihrem Hoheitsgebiet zu 
bewerten und zu überwachen, einschließlich der Fähigkeiten, Kenntnisse und der 
persönlichen Zuverlässigkeit ihres Geldwäschebeauftragten. 

(7) Die Bestimmungen in dieser Verordnung sind eng miteinander verbunden, da sie 
Notifizierungen in Bezug auf die Ausübung der Freiheit der Wertpapierdienstleistung 
und der Anlagetätigkeit sowie der Ausübung des Niederlassungsrechts betreffen, die 
für Wertpapierfirmen, Marktbetreiber und, soweit dies vorgesehen ist, für 
Kreditinstitute gelten. Um die Kohärenz zwischen diesen Bestimmungen, die 
gleichzeitig in Kraft treten sollten, sicherzustellen und um eine umfassende Übersicht 
und kompakten Zugang zu diesen durch Personen, die diesen Pflichten unterliegen, zu 
vereinfachen, ist es wünschenswert, alle technischen Regulierungsstandards für die 
Notifizierung von Informationen, die gemäß Titel II Kapitel III der Richtlinie 
2014/65/EU verlangt werden, in eine einzige Verordnung aufzunehmen. 

(8) Aus Gründen der Einheitlichkeit und zur Gewährleistung reibungslos funktionierender 
Finanzmärkte sollten die Bestimmungen dieser Verordnung und die damit 
verbundenen nationalen Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU ab 
dem gleichen Zeitpunkt gelten. 

(9) Diese Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, den die 
ESMA der Kommission übermittelt hat. 

(10) Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments 
und des Rates2 hat die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) 

                                                 
2 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 

zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 
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zu diesem Entwurf öffentliche Konsultationen durchgeführt, die damit verbundenen 
potenziellen Kosten und Vorteile analysiert und die Stellungnahme der nach 
Artikel 37 der genannten Verordnung eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und 
Wertpapiermärkte eingeholt –  

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 
Anwendungsbereich 

1. Diese Verordnung gilt für Wertpapierfirmen und Marktbetreiber, die ein 
multilaterales Handelssysteme („MTF“) oder ein organisiertes Handelssystem 
(„OTF“) betreiben. 

2. Diese Verordnung gilt zudem für Kreditinstitute, die gemäß der Richtlinie 
2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zugelassen sind und die 
eine oder mehrere Wertpapierdienstleistungen erbringen oder Anlagetätigkeiten 
ausüben und die gemäß den folgenden Rechten vertraglich gebundene Vermittler 
einsetzen möchten: 

a) Freiheit der Wertpapierdienstleistung und der Anlagetätigkeit gemäß Artikel 34 
Absatz 5 der Richtlinie 2014/65/EU; 

b) Niederlassungsrecht gemäß Artikel 35 Absatz 7 der Richtlinie 2014/65/EU.  

Artikel 2 
Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) „Notifizierung von Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten im Rahmen 
des Europäischen Passes“ eine Notifizierung gemäß Artikel 34 Absatz 2 der 
Richtlinie 2014/65/EU oder gemäß Artikel 34 Absatz 5 der Richtlinie 2014/65/EU zu 
verstehen; 

b) „Notifizierung von Zweigstellendaten im Rahmen des Europäischen Passes“ oder 
„Notifizierung von Daten eines vertraglich gebundenen Vermittlers im Rahmen des 
Europäischen Passes“ eine Notifizierung gemäß Artikel 35 Absatz 2 der Richtlinie 
2014/65/EU oder gemäß Artikel 35 Absatz 7 der Richtlinie 2014/65/EU; 

c) „Notifizierung für Vorkehrungen zur Vereinfachung des Zugangs zu einem MTF 
oder einem OTF“ eine Notifizierung gemäß Artikel 34 Absatz 7 der Richtlinie 
2014/65/EU; 

d) „Notifizierung im Rahmen des Europäischen Passes“ eine Notifizierung von 
Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten im Rahmen des Europäischen 
Passes, eine Notifizierung von Zweigstellendaten im Rahmen des Europäischen 
Passes, eine Notifizierung von Daten eines vertraglich gebundenen Vermittlers im 

                                                                                                                                                         
Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 
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Rahmen des Europäischen Passes oder eine Notifizierung für Vorkehrungen zur 
Vereinfachung des Zugangs zu einem MTF oder einem OTF. 

Artikel 3 
Angaben, die für die Zwecke der Notifizierung von Wertpapierdienstleistungen und 
Anlagetätigkeiten im Rahmen des Europäischen Passes übermittelt werden müssen  

1. Die Wertpapierfirmen stellen sicher, dass die Notifizierung von 
Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten im Rahmen des Europäischen 
Passes, die gemäß Artikel 34 Absatz 2 der Richtlinie 2014/65/EU übermittelt wurde, 
die folgenden Angaben enthält:  

a) Name, Anschrift und Kontaktangaben der Wertpapierfirma sowie den Namen 
eines bestimmten Ansprechpartners in der Wertpapierfirma; 

b) einen Geschäftsplan, der Folgendes enthält: 

i) Angaben zu den Wertpapierdienstleistungen, Anlagetätigkeiten und 
Nebendienstleistungen, die in dem Aufnahmemitgliedstaat erbracht und 
ausgeübt werden sollen sowie zu den Finanzinstrumenten, die eingesetzt 
werden sollen; und 

ii) Bestätigung, ob die Wertpapierfirma vertraglich gebundene Vermittler, 
die in ihrem Herkunftsmitgliedstaat ansässig sind, einsetzen möchte, um 
Dienstleistungen in dem Aufnahmemitgliedstaat zu erbringen und, wenn 
dies der Fall ist, den Namen, die Anschrift, die Kontaktangaben dieser 
vertragliche gebundenen Vermittler sowie die 
Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten, 
Nebendienstleistungen und Finanzinstrumente, welche von diesem 
erbracht, ausgeführt oder bereitgestellt werden. 

2. Die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a genannten Kreditinstitute, die gemäß 
Artikel 34 Absatz 5 der Richtlinie 2014/65/EU eine Notifizierung von 
Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten im Rahmen des Europäischen 
Passes übermitteln, stellen sicher, dass diese Notifizierung die Informationen gemäß 
Absatz 1 Buchstaben a und b (ii) enthält. 

Artikel 4 
Angaben, die bezüglich der Änderung von Angaben zu Wertpapierdienstleistungen und 

Anlagetätigkeiten übermittelt werden müssen  

Die Wertpapierfirmen und die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a genannten Kreditinstitute 
stellen sicher, dass eine Notifizierung zur Mitteilung einer Änderung der Angaben gemäß 
Artikel 34 Absatz 4 der Richtlinie 2014/65/EU Angaben zu jeder Änderung von 
Informationen umfasst, die in der ursprünglichen Notifizierung von 
Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten im Rahmen des Europäischen Passes 
enthalten sind.  
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Artikel 5 
Angaben, die bezüglich der Vorkehrungen zur Vereinfachung des Zugangs zu einem 

MTF oder OTF übermittelt werden müssen 

Wertpapierfirmen und Marktbetreiber, die Notifizierungen bezüglich Vorkehrungen zur 
Vereinfachung des Zugangs zu einem MTF oder OTF gemäß Artikel 34 Absatz 7 der 
Richtlinie 2014/65/EU übermitteln, stellen sicher, dass diese Notifizierung die folgenden 
Angaben enthält:  

a) Name, Anschrift und Kontaktangaben der Wertpapierfirma oder des 
Marktbetreibers sowie den Namen eines bestimmten Ansprechpartners in der 
Wertpapierfirma oder bei dem Marktbetreiber; 

b) eine kurze Beschreibung der angemessenen Vorkehrungen, die vorhanden sein 
müssen, sowie das Datum, ab dem diese Vorkehrungen in dem 
Aufnahmemitgliedstaat zur Verfügung stehen werden;  

c) eine kurze Beschreibung des Geschäftsmodells des MTF oder des OTF, 
einschließlich der Art der gehandelten Finanzinstrumente, der Art der 
Teilnehmer und des Vermarktungsansatzes des MTF oder OTF für die 
anvisierten Fernnutzer, -mitglieder oder -teilnehmer. 

Artikel 6 
Angaben, die in einer Notifizierung von Zweigstellendaten im Rahmen des 

Europäischen Passes oder in der Notifizierung von Daten eines vertraglich gebundenen 
Vermittlers im Rahmen des Europäischen Passes übermittelt werden müssen  

1. Die Wertpapierfirmen und die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b genannten 
Kreditinstitute stellen sicher, dass eine Notifizierung von Zweigstellendaten im 
Rahmen des Europäischen Passes oder eine Notifizierung von Daten eines 
vertraglich gebundenen Vermittlers im Rahmen des Europäischen Passes, die gemäß 
Artikel 35 Absatz 2 oder gegebenenfalls Artikel 35 Absatz 7 der Richtlinie 
2014/65/EU übermittelt werden, die folgenden Angaben enthalten: 

a) Name, Anschrift und Kontaktangaben der Wertpapierfirma oder des 
Kreditinstituts im Herkunftsmitgliedstaat sowie den Namen eines bestimmten 
Ansprechpartners in der Wertpapierfirma oder bei dem Kreditinstitut; 

b) Name, Anschrift und Kontaktangaben der Zweigniederlassung oder dem 
vertraglich gebundenen Vermittler, von dem Unterlagen eingeholt werden 
können, im Aufnahmemitgliedstaat; 

c) Name der Personen, die für die Geschäftsführung der Zweigniederlassung oder 
des vertraglich gebundenen Vermittlers zuständig sind;  

d) elektronische oder anderweitige Bezugnahme auf den Ort, an dem sich das 
öffentliche Register befindet, in dem der vertraglich gebundene Vermittler 
eingetragen ist; und 

e) einen Geschäftsplan.  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=109836&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=109836&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=


 

DE 9   DE 

2. Der in Absatz 1 Buchstabe e genannte Geschäftsplan umfasst die folgenden 
Angaben: 

a) eine Liste der Wertpapierdienstleistungen, Anlagetätigkeiten, 
Nebendienstleistungen und Finanzinstrumente, die erbracht, ausgeführt bzw. 
bereitgestellt werden sollen; 

b) einen Überblick, in dem erklärt wird, wie die Zweigniederlassung oder der 
vertraglich gebundene Vermittler die Strategie der Wertpapierfirma, des 
Kreditinstituts oder der Gruppe unterstützen wird sowie einen Hinweis darauf, 
ob die Wertpapierfirma Teil einer Gruppe ist und welche Hauptaufgaben die 
Zweigniederlassung oder der vertraglich gebundene Vermittler haben wird; 

c) eine Beschreibung der Art von Kunden oder Gegenparteien, mit denen die 
Zweigniederlassung oder der vertraglich gebundene Vermittler Geschäfte 
tätigen wird sowie eine Beschreibung, wie die Wertpapierfirma oder das 
Kreditinstitut diese Kunden und Gegenparteien für sich gewinnen und 
behandeln wird; 

d) die folgenden Angaben zur Organisationsstruktur der Zweigniederlassung oder 
des vertraglich gebundenen Vermittlers:  

i) funktionelle, geographische und rechtliche Berichtslinien, wenn eine 
Matrix-Managementstruktur vorliegt;  

ii) Beschreibung der Art und Weise, auf welche die Zweigniederlassung 
oder der vertraglich gebundene Vermittler in die Unternehmensstruktur 
einer Wertpapierfirma oder eines Kreditinstituts oder, falls die 
Wertpapierfirma oder das Kreditinstitut Teil einer Gruppe ist, in die 
Unternehmensstruktur der Gruppe passt;  

iii) die Regelungen für die Berichterstattung durch die Zweigniederlassung 
oder den vertraglich gebundenen Vermittler gegenüber dem Hauptsitz;  

e) Angaben zu Personen, die in der Zweigniederlassung oder bei dem vertraglich 
gebundenen Vermittler wesentliche Aufgaben wahrnehmen, einschließlich der 
Personen, die für das Tagesgeschäft der Zweigniederlassung oder des 
vertraglich gebundenen Vermittlers, die Erfüllung der Anforderungen und die 
Bearbeitung von Beschwerden zuständig sind;  

f) Angaben zu Auslagerungsvereinbarungen, die für den Betrieb der 
Zweigniederlassung oder des vertraglich gebundenen Vermittlers wesentlich 
sind;  

g) Zusammenfassung der Einzelheiten bezüglich der Systeme und Kontrollen, die 
eingerichtet werden sollen, einschließlich: 

i) Vorkehrungen, die eingerichtet werden sollen, um Kundengelder und 
Kundenvermögen zu sichern; 

ii) Vorkehrungen bezüglich der Einhaltung der Regeln zur 
Geschäftsführung und sonstiger Pflichten, die gemäß Artikel 35 Absatz 8 

www.parlament.gv.at



 

DE 10   DE 

der Richtlinie 2014/65/EU in den Aufgabenbereich der zuständigen 
Behörde des Aufnahmemitgliedstaats sowie gemäß Artikel 16 Absatz 6 
dieser Richtlinie unter die Berichtspflicht fallen;  

iii) interne Vorkehrungen für Kontrollen des Personals, die Kontrollen 
bezüglich Geschäften für eigene Rechnung umfassen; 

iv) Vorkehrungen zur Erfüllung der Pflichten zur Bekämpfung der 
Geldwäsche;  

v) Angaben zu Kontrollen bezüglich Auslagerungsvereinbarungen und 
sonstigen Vereinbarungen mit Dritten im Zusammenhang mit den 
Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten, die von der 
Zweigniederlassung oder dem vertraglich gebundenen Vermittler 
erbracht bzw. ausgeführt werden;  

vi) Name, Anschrift und Kontaktangaben bezüglich des zugelassenen 
Ausgleichsplans, an dem die Wertpapierfirma oder das Kreditinstitut 
teilnimmt; 

h) Vorschaurechnung sowohl für die Gewinn- und Verlustrechnung als auch für 
die Cashflow-Rechnung über einen Zeitraum von zunächst sechsunddreißig 
Monaten.  

3. Wenn gemäß Artikel 35 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU in einem 
Aufnahmemitgliedstaat eine Zweigniederlassung errichtet wird und beabsichtigt ist, 
in diesem Mitgliedstaat vertraglich gebundene Vermittler heranzuziehen, umfasst der 
in Absatz 1 Buchstabe e genannte Geschäftsplan zudem Angaben zur Identität, die 
Anschrift und Kontaktangaben für jeden dieser vertraglich gebundenen Vermittler. 

Artikel 7 
Angaben, die bezüglich der Änderung von Zweigstellendaten oder Daten des vertraglich 

gebundenen Vermittlers übermittelt werden müssen 

1. Die Wertpapierfirmen und die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b genannten 
Kreditinstitute stellen sicher, dass eine Notifizierung, in der eine Änderung der 
Angaben gemäß Artikel 35 Absatz 10 der Richtlinie 2014/65/EU mitgeteilt wird, 
Angaben zu jeder Änderung von Informationen umfasst, die in der ursprünglichen 
Notifizierung von Zweigstellendaten und der ursprünglichen Notifizierung von 
Daten eines vertraglich gebundenen Vermittlers im Rahmen des Europäischen Passes 
enthalten sind.  

2. Die Wertpapierfirmen und die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b genannten 
Kreditinstitute stellen sicher, dass eine Notifizierung von Zweigstellendaten im 
Rahmen des Europäischen Passes oder eine Notifizierung von Daten eines 
vertraglich gebundenen Vermittlers im Rahmen des Europäischen Passes, die sich 
auf die Einstellung des Betriebs der Zweigniederlassung oder die Beendigung des 
Einsatzes eines vertraglich gebundenen Vermittlers beziehen, die folgenden 
Informationen enthalten: 
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a) den Namen der Person oder der Personen, die für das Verfahren bezüglich der 
Einstellung des Betriebs der Zweigniederlassung oder des vertraglich 
gebundenen Vermittlers zuständig ist bzw. sind; 

b) den Zeitplan für die vorgesehene Einstellung;  

c) die Einzelheiten und vorgeschlagenen Verfahren, um die Geschäftstätigkeit 
zurückzufahren, einschließlich der Einzelheiten, wie die Interessen der Kunden 
zu schützen sind, wie Beschwerden beizulegen sind und ausstehende 
Verbindlichkeiten beglichen werden.  

Artikel 8 
Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft.  

Sie gilt ab dem ersten in Artikel 93 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2014/65/EU 
genannten Datum. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 29.6.2016 

 Für die Kommission 
 Der Präsident 
 Jean-Claude JUNCKER 
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